
Datenblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung 2021 

Jahresergebnis 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40.148.528 40.089.600 42.397.400 39.998.300 40.605.900 42.138.100 

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 38.245.162 38.726.500 41.338.500 41.692.300 42.319.700 42.883.500 

Außerordentliche Erträge 1.058.900 2.099.100 4.088.100 3.898.000 2.588.700 

Jahresergebnis +1.903.367 +2.422.000 +3.158.000 +2.394.100 +2.184.200 +1.843.300 

Das voraussichtliches Jahresergebnis 2020 ist dem Quartalsbericht III/2020 entnommen.  
Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um einen rechnerischen Gegenposten zum Ausgleich der durch die Pandemie 
verursachten Ertragsreduzierungen und Mehraufwendungen gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW.  
Weitere Informationen hierzu können dem Vorbericht zum Entwurf des Haushalts 2021 (Seiten 53 bis 55) entnommen werden.  

Investitionen 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.649.484 13.772.200 7.942.700 5.077.800 2.952.800 3.115.900 

Für den neuen Planungszeitraum 2021 bis 2024 werden Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 19,089 Mio. € veranschlagt.  
Schwerpunkte sind hier die nachhaltige Entwicklung der Innenstadt wie auch der Ortsteile, ein neues Verkehrskonzept, die Stärkung des 
Schul- und Sportstandortes sowie die Digitalisierung von Schulen und Verwaltung.

Verschuldung 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stand zum 31.12. des Jahres 2.681.824 1.851.901 1.398.434 816.957 613.684 498.828 

Stand € je Einwohner 143,95 99,40 75,06 43,85 32,94 26,78 

Dargestellt sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ohne Förderprogramm “Gute Schule 2020“. 
Für den gesamten Planungszeitraum erfolgen (wie bereits seit dem Jahr 2014) keine neuen Kreditaufnahmen.  
Im Jahr 2014 betrug die Verschuldung noch 6.132.844 € bzw. 352,97 € je Einwohner. 

Realsteuerhebesätze 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Grundsteuer A 209 v.H. 190 v.H. 190 v.H. 190 v.H. 190 v.H. 190 v.H. 

Grundsteuer B 413 v.H. 375 v.H. 375 v.H. 375 v.H. 375 v.H. 375 v.H. 

Gewerbesteuer 411 v.H. 395 v.H. 395 v.H. 395 v.H. 395 v.H. 395 v.H. 

Die Stadt Wassenberg erhebt die niedrigsten Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der Region Aachen 
und gehört weiterhin bei allen Steuerhebesätzen zu den 10 günstigen Kommunen im Land NRW.



Der digitale Haushalt der Stadt Wassenberg 

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und zur Schonung der Umwelt verzichtet die Stadt Wassenberg ab 
dem Haushalt 2021 grundsätzlich auf einen Druck des (in diesem Jahr 575 Seiten umfassenden) Haushaltsplans.  

Eine digitale Fassung des Entwurfs zum Haushalt 2021 ist wie folgt verfügbar:  

Ratsinformationssystem / Bürgerinformationssystem 

Im Anschluss an die Sitzung des Rates am 17.12.2020 wird die vollständige digitale Fassung des Haushalts-
entwurfs 2021 im Ratsinformationssystem bzw. Bürgerinformationssystem der Stadt Wassenberg dem 
entsprechenden Tagesordnungspunkt der Ratssitzung beigefügt.  

Das Bürgerinformationssystem der Stadt Wassenberg ist unter folgender Adresse erreichbar:  

www.wassenberg.de/buerger/politik/buergerinformationssystem/ 

Internetseite der Stadt Wassenberg 

Der Entwurf des Haushalts 2021 ist ab dem 18.12.2020 auch auf einer eigenen Seite im Interauftritt der Stadt 
Wassenberg verfügbar. Neben dem vollständigen Entwurf der Haushaltssatzung 2021 als PDF-Datei zum 
Download sind hier auch eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte wie auch Hinweise zu den Mitwirkungs-
möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger verfügbar:  

www.wassenberg.de/buerger/verwaltung/finanzen/haushalt/ 

www.wassenberg.de 


